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RS OGH 1982/10/6 3Ob132/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1982

Norm

EO §37 B

EO §37 I

EO §37 O

Rechtssatz

Der nach § 37 EO Widersprechende muß, um die Verteilung des für die Gegenstand des Widerspruchs bildenden

Sachen erzielten Erlöses zu verhindern, Klage nach § 37 EO zwar gegen alle auf die Sachen Exekution führenden

betreibenden Gläubiger (bzw. sonstige Pfandgläubiger bzw Buchberechtigte) erheben, er muß aber nicht eine

gemeinsame Klage gegen alle diese Anspruchsberechtigten erheben, sondern er kann vielmehr jeden auch einzeln

klagen.
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